
Gesetze

§29
(1) Die Räte werden von der Volksvertretung gewählt.
(2) Dem Rat gehören an: der Vorsitzende des Rates, die (der) 

Stellvertreter des Vorsitzenden, die weiteren Mitglieder des 
Rates und der Sekretär.

(3) In den Stadtkreisen trägt der Vorsitzende des Rates die 
Bezeichnung Oberbürgermeister, in den Stadtbezirken Bezirks
bürgermeister, in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden 
Bürgermeister. Die Stellvertreter des Vorsitzenden und die wei
teren Mitglieder des Rates in den Städten, Stadtbezirken und 
Gemeinden tragen die Bezeichnung Stadtrat beziehungsweise 
Gemeinderat.

(4) Die Mitglieder der Räte sollen Abgeordnete sein.
(5) Die Zusammensetzung der Räte wird durch Richtlinien des 

Ministerrats geregelt.
§30

(1) Die Räte bedürfen zur Ausübung ihrer Tätigkeit des Ver
trauens der Volksvertretung. Der Rat oder einzelne Mitglieder 
des Rates können von der Volksvertretung abberufen werden.

(2) Ein Mitglied des Rates, dessen Abgeordnetenmandat nach 
§§ 25 bis 27 endet, scheidet aus dem Rat aus.

(3) Im Falle der Abberufung des Rates oder des Ausscheidens 
einzelner Mitglieder führt die Volksvertretung eine Neu- be
ziehungsweise Nachwahl durch.

§31
(1) Nach Beendigung der Tätigkeit der Volksvertretung führt 

der Rat seine Tätigkeit bis zur Wahl des neuen Rates weiter.
(2) Der Rat hat die neugewählte Volksvertretung innerhalb 

von zwei Wochen nach der Neuwahl einzuberufen.

Abschnitt II 
Aufgaben und Rechte der örtlichen Räte 

§32
(1) Die Räte haben auf der Grundlage und in Durchführung 

der Beschlüsse der Volksvertretung sowie der Gesetze, Verord
nungen und anderer für sie verbindlicher Bestimmungen die 
Durchführung der der Volksvertretung gemäß § 6 obliegenden 
Aufgaben zu organisieren.
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